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III. HUMANITÄRE HILFE UND KATASTROPHENSCHUTZ 
 

(7) Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 über die humanitäre Hilfe1 

 

Seit Erlass der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 im Jahr 1996 musste die Kommission keine 
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen, um nicht wesentliche 
Bestimmungen der Verordnung zu ändern. Dies dürfte auch in Zukunft nicht erforderlich sein. 
Daher sollte die Möglichkeit, Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle zu erlassen, aus der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 gestrichen werden, ohne dass es 
erforderlich wäre, der Kommission die Befugnis zum Erlass von delegierten Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 290 bzw. Artikel 291 AEUV zu übertragen. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1257/96 wie folgt geändert: 

 

1.  Artikel 15 Absatz 1 wird gestrichen. 

 

2.   Artikel 17 Absatz 4 wird gestrichen. 

                                                 
1  ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1. 
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IV. BESCHÄFTIGUNG, SOZIALES UND INTEGRATION 

(8) Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit2 

[…] 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, den Anhang der Richtlinie 
89/391/EWG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen 
nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 89/391/EWG 
gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder 
Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 89/391/EWG wie folgt geändert: 

[…] 

1a. Artikel 16 Absatz 2 wird gestrichen. 

 

2. Artikel 17 wird gestrichen. 

[…] 

                                                 
2 ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1. 
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(9) Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)3 

Um die technische Harmonisierung und Normung der Planung, Herstellung oder Konstruktion 
von Teilbereichen der Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der 
internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Arbeitsstätten zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der 
Anhänge der Richtlinie 89/654/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang 
zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 20034 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

                                                 
3 ABl. L 393 vom 30.12.1989, S. 1. 
(4) Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses 

für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 89/654/EWG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung der Planung, Herstellung oder Konstruktion 
von Teilbereichen der Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung 
der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Arbeitsstätten zu berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

 

"Artikel 9a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 
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(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
 

(10) Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)5 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt sowie die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf 
dem Gebiet der persönlichen Schutzausrüstungen zu berücksichtigen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein 
technischer Änderungen [...] der Anhänge der Richtlinie 89/656/EWG zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
5 ABl. L 393 vom 30.12.1989, S. 18. 
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Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates vom 
22. Juli 20036 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 89/656/EWG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 9 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung in Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen, 
den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der persönlichen 
Schutzausrüstungen zu berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

 

"Artikel 9a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
6 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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(11) Richtlinie 90/269/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften 
bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung 
von Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung der 
Lendenwirbelsäule mit sich bringt (Vierte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)7 

Um den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der manuellen Handhabung von Lasten, 
die für die Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich 
bringt, zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der 
Anhänge der Richtlinie 90/269/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang 
zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 20038 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 90/269/EWG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

                                                 
7 ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 9. 
8 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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"Artikel 8 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der manuellen Handhabung von 
Lasten zu berücksichtigen. 

[…]" 

2. Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

"Artikel 8a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, 1." 

 
(12) Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften 

bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an 
Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)9 

Um den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der persönlichen Schutzausrüstungen zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs der 
Richtlinie 90/270/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung 
an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 200310 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 90/270/EWG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

                                                 
9 ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 14. 
10 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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"Artikel 10 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte Rechtsakte zur 
Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs zu erlassen, um den technischen 
Fortschritt sowie die Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Bildschirmgeräte zu berücksichtigen. 

[…]" 

2. Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

 

"Artikel 10a  
Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
 

(13) Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen 
Versorgung auf Schiffen11 

Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung auf 
Schiffen zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der 
Anhänge der Richtlinie 92/29/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang 
zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 200312 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/29/EWG wie folgt geändert: 

                                                 
11 ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 19. 
12 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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1.  Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 8 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung 
auf Schiffen zu berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

 

 

"Artikel 8a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 
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(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
 

(14) Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder 
ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 
der Richtlinie 89/391/EWG)13 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt sowie die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf 
dem Gebiet der zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen zu berücksichtigen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs IV der 
Richtlinie 92/57/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung 
an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
13 ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 6. 
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Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates vom 
22. Juli 200314 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/57/EWG wie folgt geändert: 

1.   Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 13 
Änderung des Anhangs IV 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs IV zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung auf dem Gebiet der zeitlich begrenzten oder 
ortsveränderlichen Baustellen sowie den technischen Fortschritt sowie die Entwicklung 
der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem 
genannten Gebiet zu berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

"Artikel 13a  
Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
14 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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(15) Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die 
Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte 
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)15 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt sowie die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse im 
Bereich Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] Anhänge der 
Richtlinie 92/58/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung 
an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 200316 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/58/EWG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

                                                 
15 ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23. 
16 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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"Artikel 9  
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung auf dem Gebiet der Gestaltung und der 
Herstellung von Mitteln oder Vorrichtungen zur Sicherheits- und/oder 
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz sowie den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen und Fortschritte beim 
Kenntnisstand im Bereich Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am 
Arbeitsplatz zu berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

"Artikel 9a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 
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(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
 

(16) Richtlinie 92/91/EWG des Rates vom 3. November 1992 über Mindestvorschriften zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in den 
Betrieben, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden (elfte 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)17 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt sowie die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse 
betreffend die Betriebe, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden, zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs der 
Richtlinie 92/91/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung 
an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
17 ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 9. 
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Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates vom 
22. Juli 200318 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/91/EWG wie folgt geändert: 

1.   Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11  
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung betreffend die Betriebe, in denen durch 
Bohrungen Mineralien gewonnen werden, den technischen Fortschritt sowie die 
Entwicklung der internationalen Regelwerke oder Spezifikationen und der Kenntnisse 
betreffend die Betriebe, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden, zu 
berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

 

"Artikel 11a  
Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
18 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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(17) Richtlinie 92/104/EWG des Rates vom 3. Dezember 1992 über Mindestvorschriften zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in 
übertägigen oder untertägigen mineralgewinnenden Betrieben (Zwölfte Einzelrichtlinie 
im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)19 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse 
betreffend die übertägigen oder untertägigen mineralgewinnenden Betriebe zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs der 
Richtlinie 92/104/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung 
an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 200320 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/104/EWG wie folgt geändert: 

                                                 
19 ABl. L 404 vom 31.12.1992, S. 10. 
20 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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1.   Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung betreffend die übertägigen oder untertägigen 
mineralgewinnenden Betriebe sowie den technischen Fortschritt, die Entwicklung der 
internationalen Regelwerke oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse betreffend die 
übertägigen oder untertägigen mineralgewinnenden Betriebe zu berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

 

" Artikel 11a  
Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
 

(18) Richtlinie 93/103/EG des Rates vom 23. November 1993 über Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bord von Fischereifahrzeugen 
(13. Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)21 

 […] 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge der Richtlinie 
93/103/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen 
nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 93/103/EG 
gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder 
Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

Dementsprechend wird Artikel 12 der Richtlinie 93/103/EG gestrichen. […] 

[…] 

                                                 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
21 ABl. L 307 vom 13.12.1993, S. 1. 
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(19) Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz22 

Um einen angemessenen Jugendarbeitsschutz und die Berücksichtigung des technischen 
Fortschritts, der Entwicklung der internationalen [...] Regelungen oder Spezifikationen und 
[...] der Fortschritte beim Kenntnisstand zu gewährleisten, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein 
technischer Änderungen [...] des Anhangs der Richtlinie 94/33/EG zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 200323 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 94/33/EG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

                                                 
22 ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 12. 
23 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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"Artikel 15 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und die Fortschritte beim Kenntnisstand auf dem Gebiet des 
Jugendarbeitsschutzes zu berücksichtigen." 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

 

"Artikel 15a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 
Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 wird der Kommission [...] 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 
übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 
sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 
des jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem 
Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 
das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

(20) Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der 
Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG)24 

Um einen angemessenen Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer Gesundheit und 
Sicherheit und die Berücksichtigung der technischen Harmonisierung und Normung, des 
technischen Fortschritts, der Entwicklung internationaler Normen oder Spezifikationen sowie 
neuer Erkenntnisse über chemische Arbeitsstoffe zu gewährleisten, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein 
technischer Änderungen [...] der Anhänge der Richtlinie 98/24/EG sowie zur Ergänzung der 
Richtlinie durch Festlegung oder Änderung von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten zu erlassen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
 
24 ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 98/24/EG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese Richtlinie durch die Festlegung oder Änderung der 
[...] in Unterabsatz 1 genannten Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Messtechniken zu ergänzen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Organisationen der Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber regelmäßig über die auf Unionsebene festgelegten Arbeitsplatzgrenzwerte. 

[…]" 

2.  Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge zu erlassen, 
um die technische Harmonisierung und Normung betreffend chemische Arbeitsstoffe 
und den technischen Fortschritt, die Entwicklung internationaler Normen oder 
Spezifikationen sowie neue Erkenntnisse über chemische Arbeitsstoffe zu 
berücksichtigen. 

[…]" 

3.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 
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"Artikel 12a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 wird der Kommission […] für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 
Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 
verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 
Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 
spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 und Artikel 12 
Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 
Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 und 
Artikel 12 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 
(21) Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

1999 über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der 
Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet 
werden können (Fünfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)25 

[…] 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge der Richtlinie 
1999/92/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen 
nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 1999/92/EG 
gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder 
Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

Dementsprechend wird Artikel 10 der Richtlinie 1999/92/EG gestrichen. […] 

(22) Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. September 2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)26 

                                                 
25 ABl. L 23 vom 28.1.2000, S. 57. 
26 ABl. L 262 vom 17.10.2000, S. 21. 
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Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der biologischen Arbeitsstoffe zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge II, III, IV 
und VII der Richtlinie 2000/54/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates vom 
22. Juli 200327 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge I, V, VI, VIII und IX 
der Richtlinie 2000/54/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese 
Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus 
der Richtlinie 2000/54/EG gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/54/EG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 19 
Änderung der […]Anhänge II, III, IV und VII 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 19a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge II, III, IV und VII zu 
erlassen, [...] um sie an den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen 
Vorschriften oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
biologischen Arbeitsstoffe anzupassen. 

[…]" 

                                                 
27 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

"Artikel 19a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 19 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
 

(23) Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 
über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) 
(16. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)28 

Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 
Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und/oder Arbeitsstätten, den technischen 
Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder Spezifikationen 
und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des Lärms zu berücksichtigen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein 
technischer Änderungen [...] des Anhangs der Richtlinie 2002/44/EG zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
28 ABl. L 177 vom 6.7.2002, S. 13. 
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Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates vom 
22. Juli 200329 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/44/EG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, Herstellung 
oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, 
die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder Spezifikationen und 
neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Vibrationen zu berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

"Artikel 11a  
Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
29 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
3. Artikel 12 wird gestrichen. 
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(24) Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 
über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) (17. Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)30 

Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 
Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und/oder Arbeitsstätten, den technischen 
Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder Spezifikationen 
und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des Lärms zu berücksichtigen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein 
technischer Änderungen [...] der Richtlinie 2003/10/EG zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 200331 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/10/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 12  
Änderung der Richtlinie 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] dieser Richtlinie zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, Herstellung 
oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, 
die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder Spezifikationen und 
neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des Lärms zu berücksichtigen. 

[…]" 

2. Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

                                                 
30 ABl. L 42 vom 15.2.2003, S. 38. 
31 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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"Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
 

3.  Artikel 13 wird gestrichen. 

 

(25) Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder 
Mutagene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG des Rates)32 

Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Karzinogene oder Mutagene zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs II der 
Richtlinie 2004/37/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung 
an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
32 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 50. 
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Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates vom 
22. Juli 200333 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/37/EG wie folgt geändert: 

1.  Artikel 17 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 17 
Änderung des Anhangs II 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] des Anhangs II zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Karzinogene oder Mutagene 
zu berücksichtigen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

"Artikel 17a  
Befugnisübertragung 

 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
33 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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(26) Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 
über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung) 
(19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)34 

Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 
Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den technischen 
Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder internationalen 
Spezifikationen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Exposition 
gegenüber optischer Strahlung zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Vornahme rein technischer 
Änderungen [...] der Anhänge der Richtlinie 2006/25/EG zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 200335 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/25/EG wie folgt geändert: 

                                                 
34 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 38. 
35 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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1.  Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte Rechtsakte 
zur Vornahme rein technischer Änderungen [...] der Anhänge zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, Herstellung 
oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, 
die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder internationalen 
Spezifikationen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Exposition 
gegenüber optischer Strahlung zu berücksichtigen. Diese Änderungen dürfen nicht zu 
einer Änderung der in den Anhängen aufgeführten Expositionsgrenzwerte führen. 

[…]" 

2.  Folgender Artikel […] wird eingefügt: 

"Artikel 10a  
Befugnisübertragung 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 
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(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
 

3. Artikel 11 wird gestrichen. 

 

(27) Richtlinie 2009/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Zweite 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)36 

[…] 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge I und II der 
Richtlinie 2009/104/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese 
Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, 
aus der Richtlinie 2009/104/EG gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung 
gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

Dementsprechend wird Artikel 11 der Richtlinie 2009/104/EG gestrichen. […] 

[…] 
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(28) Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 

2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am 
Arbeitsplatz37 

Um den technischen Fortschritt zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur [...] Änderung des Anhangs I 
der Richtlinie 2009/148/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang 
zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
vom 22. Juli 200338 bei der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung sämtlicher 
Maßnahmen auf den Gebieten der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz von 
dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unterstützt 
wird. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/148/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 wird gestrichen. 

2. Artikel 18 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2)  Bevor ein Arbeitnehmer erstmals Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen 
Materialien ausgesetzt wird, muss ihm die Gelegenheit zu einer Gesundheitskontrolle 
gegeben werden. 

Diese Gesundheitskontrolle muss eine besondere Thoraxuntersuchung umfassen. Für die 
ärztliche Überwachung der Arbeitnehmer können die Mitgliedstaaten auf die praktischen 
Empfehlungen in Anhang I zurückgreifen. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I [...] zu 
erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt anzupassen. 

[…] 

                                                 
37 ABl. L 330 vom 16.12.2009, S. 28. 
38 Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1). 
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Solche Gesundheitskontrollen müssen während des Expositionszeitraums mindestens 
einmal alle drei Jahre zur Verfügung stehen. 

Für jeden Arbeitnehmer wird in Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Praktiken eine persönliche Gesundheitsakte angelegt." 

3.  Folgender Artikel 18a [...] wird eingefügt: 

"Artikel 18a 

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18 Absatz 2 wird 
der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

[…] 

_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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